
 

 
Teilnahmebedingungen zu Ausfahrten und Kursen 
Erweiterte Teilnahmebedingungen und Informationen für Pauschalreisen 
Erweiterte Buchungsbedingungen zur Hütte Waldrast 
Erweiterte Infos zum Datenschutz 
(Stand: 02.02.2021)  
 
1. Allgemeines 
Die Skizunft Betzingen, Abteilung im Schwäbischen 
Albverein e.V. Ortsgruppe Betzingen, ist gemeinnüt-
zig und bietet Kurse, Sportausfahrten und Veranstal-
tungen an. Die Fahrten werden im Sinne der Vereins-
satzung zur Förderung des Vereinslebens und des 
Skisports organisiert. Die Skizunft Betzingen tritt als 
Vermittler der in Anspruch genommenen Beförde-
rungs- und Dienstleistungsunternehmen auf. Die in 
Anspruch genommenen Beförderungsunternehmen 
sind zur Personenbeförderung berechtigt. In diesem 
Text wird der Einfachheit halber nur die männliche 
Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstver-
ständlich immer miteingeschlossen.  
 
Die AGBs für Pauschalreisen und das Formblatt 
zur Unterrichtung des Reisenden finden Sie auf 
Seite 3 ff. Auf Seite 1 und 2 finden Sie erweiterte 
Teilnahmebedingungen sowie wichtige Informa-
tionen, die auch für Pauschalreisende gelten und 
insbesondere den Skisport betreffen. Da die Sei-
ten 1 und 2 in diesem Dokument nicht für Pau-
schalreisen ausgelegt sind, können sich Wider-
sprüche bei den Themen Anmeldung, Rücktritt, 
etc. finden. In diesem Fall stehen die AGBs für 
Pauschalreisen über diesen Regelungen. 
 
2. Anmeldung 
Mit der Anmeldung werden unsere Teilnahmebedin-
gungen zu Ausfahrten und Kursen sowie die Daten-
schutzerklärung verbindlich anerkannt. Für die An-
meldung genügt eine Anzahlung, deren Höhe sich 
nach den Angaben der einzelnen Ausschreibungen 
bemisst. Die Restzahlung ist unaufgefordert 2 Wo-
chen vor Reisebeginn zu leisten, es sei denn, in der 
einzelnen Reiseausschreibung ist etwas anderes an-
gegeben. Es gelten die im Programmheft / Onlinepro-
gramm beschriebenen Leistungen. Weitere noch 
nicht im Programm ausgeschriebenen Reiseinforma-
tionen gehen nach erfolgter Anmeldung zu.  
Die Skizunft Betzingen behält sich die Ablehnung ei-
ner Buchungsanfrage bzw. einer Reiseanmeldung 
ohne Angabe von Gründen vor. Die jeweilige Person 
erhält lediglich den Bescheid, dass die Buchungsan-
frage bzw. Kurs- oder Reiseanmeldung nicht bestä-
tigt werden kann.  
 
3. Rücktritt  
Der Rücktritt muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. 
Die Rücktrittserklärung wird wirksam, wenn diese bei 
uns eingeht. Bitte beachten Sie auch, dass eine Ab-
sage oder Nichterscheinen als Rücktritt gilt. Treten 
Sie zurück, entstehen Ihnen folgende Kosten: – € 
15,– Bearbeitungsgebühr – ein Entschädigungsan-
spruch, dessen Höhe sich nach dem Reisepreis un-
ter Abzug der ersparten Aufwendungen sowie des-
sen, was durch anderweitige Verwendung erworben 
werden konnte, ergibt. Bei Rücktritt nach Anmelde-
schluss werden die anfallenden Übernachtungs- und 

Buskosten einbehalten; dies gilt auch, sofern etwaige 
Nachmeldungen noch möglich sind. Bei unentschul-
digtem Fehlen werden die Gesamtkosten in Rech-
nung gestellt.  
 
4. Haftung  
Unsere Haftung ist insgesamt auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Rei-
senden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird; soweit der Verein für einen dem Rei-
senden entstandenen Schaden allein wegen eines 
Verschuldens, des Leistungsträgers verantwortlich 
ist. Eine deliktische Haftung unserer Lehrkräfte und 
Reiseleiter wegen Fahrlässigkeit (grobe und leichte) 
ist ausgeschlossen.  
Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht für die ge-
wissenhafte Reisevorbereitung der im Programmheft 
/ Onlineprogramm aufgeführten Veranstaltungen. 
Daher haftet die Skizunft Betzingen im Zusammen-
hang mit Leistungen, die lediglich als Fremdleistun-
gen vermittelt worden sind, nur dafür, dass die Ver-
mittlung mit der ordentlichen Sorgfalt vorgenommen 
wird, aber sie haftet nicht für den Vermittlungserfolg 
und/oder die tatsächliche/mangelfreie Erbringung 
der Touristikleistung (insbesondere die Unterbrin-
gung in einer Unterkunft, Anreise mit dem Bus, etc.) 
selbst.  
Begründete Mängel sind uns unverzüglich mitzutei-
len, damit wir für Abhilfe sorgen können. Sie sind ver-
pflichtet, zur Behebung eines Mangels beizutragen 
und einen möglichen Schaden gering zu halten.  
Die Teilnehmer sind für die Einhaltung der relevanten 
Vorschriften (Pass- / Zoll- / Einreisebestimmungen) 
selbst verantwortlich.  
 
5. Versicherung  
Bei jeder mehrtägigen Ausfahrt sind folgende Versi-
cherungsleistungen im Reisepreis enthalten: – Insol-
venzversicherung – Haftpflichtversicherung – Unfall-
versicherung. Die Leistungen im Einzelfall können 
bei dem jeweiligen Reiseleiter angefragt werden. Zu-
sätzlich empfiehlt die Skizunft Betzingen ausdrück-
lich den Abschluss einer Auslandskrankenversiche-
rung.  
Bei allen mehrtägigen Sportausfahrten, die außer 
den Kursleistungen etwaige weitergehende Leistun-
gen wie z. B. Übernachtung und Halbpension enthal-
ten, übergeben wir Ihnen vor Antritt zur Veranstal-
tung einen Sicherungsschein unseres Versiche-
rungspartners ARAG gemäß § 651 k Abs. 3 BGB 
(Reisepreissicherungsschein). Beachten Sie hierzu 
unsere AGBs für Pauschalreisen.  
 
6. Einverständniserklärung zu Film- und Bildma-
terial 
Die Teilnehmer der Ausfahrten, Skikurse, Events und 
bei Reisen der Skizunft Betzingen erklären sich mit 
Ihrer Anmeldung ausdrücklich damit einverstanden, 
dass die Skizunft in der Presse, den Medien und im 



 
Internet, Bilder und Filme zu Informations- und Wer-
bezwecken verwerten und veröffentlichen darf.  
 
7. Eintägige und mehrtägige Ausfahrten sowie 
Kurse  
Voraussetzung für die Teilnahme sind neben den 
entsprechenden Fähigkeiten gemäß den Fahrtenbe-
dingungen und der erforderlichen und technisch ein-
wandfreien Ausrüstung besonders auch ausrei-
chende Gesundheit und Fitness. Erkrankungen oder 
sonstige relevante Einschränkungen sind dem Kurs- 
oder Fahrtenleiter bei Anmeldung mitzuteilen. Der 
Fahrtenleiter ist berechtigt Personen, die nicht die 
nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Bewältigung 
der Fahrt besitzen oder unzureichend ausgerüstet 
sind, von der Teilnahme auszuschließen. Die im Pro-
gramm angeführten Kurse und Ausfahrten werden 
von dem Kurs und Fahrtenleitern ehrenamtlich 
durchgeführt. Den Anordnungen des Ski- oder Snow-
boardlehrers sowie des Fahrtenleiters ist während 
des gesamten Kurses oder Ausfahrt Folge zu leisten.  
Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren be-
steht seitens der Skizunft Betzingen keine Aufsichts-
pflicht, sofern nicht extra in den Ausfahrten darauf 
hingewiesen wird (z.B. Jugendfreizeit).  
Ist eine Ausfahrt mangels Teilnehmer bei Anmelde-
schluss nicht durchführbar, so wird sie abgesagt. Ein 
weitergehender Anspruch der Teilnehmer besteht 
nicht; etwaige gezahlte Teilnehmerbeiträge werden 
zurückerstattet.  
Sollte das Verhalten (z. B. Nichteinhaltung der Haus-
ordnung, das Stören anderer Teilnehmer, grobe Ver-
stöße wie mutwillige Sachbeschädigung oder das 
Mitführen oder Konsumieren von verbotenen Sub-
stanzen) von Teilnehmern einen Verweis zur Folge 
haben, so tragen die Erziehungsberechtigten oder 
der Teilnehmer die Kosten der vorzeitigen Heimfahrt.  
 
8. Skigebietswahl bei Kursen und Ausfahrten; 
Wetterbedingungen für die Hüttenbuchung  
Die jeweils aktuellen Schnee- und Wetterverhältnisse 
können entgegen der Ausschreibung zu einer Verle-
gung der Kurse oder Sportausfahrten in ein anderes 
Skigebiet führen.  
Die Skizunft Betzingen hat das Recht, bei schlechten 
Witterungsbedingungen und bei unvorhersehbaren 

Ereignissen, wie z.B. schlechten Verhältnissen am 
Berg oder/und Lawinengefahr und auch Schnee- und 
Straßenverhältnissen bzw. bei höherer Gewalt, das 
Programm zu ändern oder die Veranstaltung zu stor-
nieren. Die endgültige Entscheidung trifft die Skizunft 
Betzingen gegebenenfalls vor Ort. Es besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz.  
Ist der Umstand der Stornierung nicht von der Ski-
zunft Betzingen oder durch höhere Gewalt zu vertre-
ten, erfolgt eine Rückerstattung bereits bezahlter 
Kosten abzüglich der der Skizunft Betzingen bereits 
entstandenen Kosten.  
Eine Garantie für Schneeverhältnisse kann die Ski-
zunft Betzingen nicht übernehmen.  
Auch bei Buchung unserer Skizunft Hütte Waldrast 
gilt folgendes: Die Skizunft Betzingen übernimmt 
keine Garantie für Wetter- und Schneeverhältnisse. 
Kann der Mieter der Hütte diese aufgrund der Wetter- 
und Schneeverhältnisse nicht beziehen, besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz oder Rücküberwei-
sung der Mietkosten. Die Kosten für den gemieteten 
Zeitraum sind vom Mieter zu tragen.  
 
9. Datenschutz nach EU-DSGVO für Mitglieder 
(Einwilligung bei Mitgliedsantrag) und Teilneh-
mer 
Die Skizunft Betzingen ist eine Abteilung des Schwä-
bischen Albvereins Ortsgruppe Betzingen.  
Daher tritt die Datenschutzerklärung des Schwäbi-
schen Albvereins Ortsgruppe Betzingen in Kraft.  
 
10. Salvatorische Klausel  
Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein, so 
bleibt die Wirksamkeit der weiteren Bestimmungen 
unberührt.  
 
 
Bankverbindung Skizunft Betzingen:  
Vereinigte Volksbanken eG, IBAN: DE71 6039 0000 
0166 4060 07, BIC: GENODES1BBV.  
Bei Einzahlungen und Überweisungen bitte den Ver-

wendungszweck (Beitrag/Ausfahrt/Spende) ange-

ben. 

 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Pauschalreisen und 
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pau-
schalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1.Reiseanmeldungen können mündlich, telefonisch, durch E-Mail 
oder Fax erfolgen. Der Reisevertrag soll mit den Formularen des 
Reiseveranstalters (Reiseanmeldung und Reisebestätigung) ein-
schließlich sämtlicher Abreden, Nebenabreden und Vorgaben des 
Reisenden geschlossen werden. Bei Vertragsschluss erhält der 
Reisende durch E-Mail, Fax etc. die Reisebestätigung, die auch als 
Bestätigung des Vertrags dient und § 651d Abs. 3 S. 2 BGB ent-
spricht. Sind beide Vertragspartner bei Vertragsschluss anwesend 
oder wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des Veran-
stalters geschlossen, so hat der Reisende Anspruch auf eine Be-
stätigung des Vertrags in Papierform.  
1.2. An die Reiseanmeldung ist der Reisende 10 Tage gebunden. 
Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch den Veranstalter bestä-
tigt.  
1.3. Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf der Reisende aus-
drücklich hinzuweisen ist, lediglich verbindliche Reservierungen 
vor. Danach soll der Reisevertrag nach Ziff. 1.1. geschlossen wer-
den.  
1.4. Eine von der Reiseanmeldung abweichende oder nicht recht-
zeitige Reisebestätigung ist ein neuer Vertragsantrag, an den der 
Veranstalter 10 Tage gebunden ist und den der Reisende innerhalb 
dieser Frist annehmen kann.  
1.5. Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr richten sich 
nach den Erläuterungen auf unserer Webseite und den dort abruf-
baren Reisebedingungen. 
1.6. Bei Reiseanmeldungen über das Internet bietet der Reisende 
dem Veranstalter den Abschluss des Reisevertrags durch Betäti-
gung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ verbindlich an. Dem 
Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmeldung) un-
verzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (nur Eingangsbestäti-
gung, keine Annahme). Die Annahme erfolgt durch die Reisebestä-
tigung innerhalb von 3 Tagen. Im Übrigen sind die Hinweise für Bu-
chung und Reisebestätigung auf der Internetseite maßgeblich.     

2. Vermittelte Leistungen – weitere erst nach Beginn der Reise er-
brachte Leistungen  
2.1. Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseunterla-
gen und in den sonstigen Erklärungen als vermittelt bezeichneten 
zusätzlichen Nebenleistungen (Besuch von Veranstaltungen etc.) 
sind wir nicht Veranstalter, sondern lediglich Vermittler i.S. des § 
651v BGB. Als Vermittler haften wir insofern grundsätzlich nur für 
die Vermittlung (einschließlich von uns zu vertretender Buchungs-
fehler nach § 651x BGB), nicht jedoch für die vermittelten Leistun-
gen selbst (vgl. §§ 675, 631 BGB). Unsere vertragliche Haftung als 
Vermittler ist ausgeschlossen, soweit nicht Körperschäden, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reise-
vermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum 
Abschluss einer Versicherung besteht oder eine vereinbarte Be-
schaffenheit fehlt.  
2.2. Für Leistungen, die erst nach Beginn der Erbringung einer 
Pauschalreiseleistung vom Reisenden z.B. am Urlaubsziel ausge-
wählt werden, ist ebenfalls Ziff. 2.1. maßgeblich. 

3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten  
3.1. Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden vor der Reisean-
meldung über allgemeine Pass- und Visumerfordernisse ein-
schließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa so-
wie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungs-
lands (einschließlich zwischenzeitlich eingetretener Änderungen).  
3.2. Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß Ziff. 3.1. hat der 
Reisende selbst die Voraussetzungen für die Reiseteilnahme zu 
schaffen und die erforderlichen Reiseunterlagen mitzuführen, so-
fern sich der Veranstalter nicht ausdrücklich zur Beschaffung der 
Visa oder Reiseunterlagen bzw. Bescheinigungen etc. verpflichtet 
hat.  
3.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzun-
gen nicht angetreten werden, so ist der Reisende hierfür verant-
wortlich, wenn dies allein auf sein schuldhaftes Verhalten zurück-
zuführen ist (z.B. ungültiges Visum, fehlende Impfung). Insofern gilt 
Ziff. 9. (Rücktritt) entsprechend. 

4. Zahlungen  
4.1. Das Fordern oder Annehmen von Zahlungen (An- bzw. Rest-
zahlung) des Reisenden ist nach Abschluss des Vertrags nur bei 
Bestehen eines wirksamen Kundengeldabsicherungsvertrags und 
Übermittlung des Sicherungsscheins zulässig.  
4.2. Nach Abschluss des Reisevertrags sind 20 % des Reiseprei-
ses zu zahlen, soweit die Parteien keine abweichende ausdrückli-
che Vereinbarung treffen.  
4.3. Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens drei Wochen 
vor Reisebeginn Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständi-
gen Reiseunter lagen, soweit für die Reise erforderlich und/oder 
vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder Beförderungsschein), zu 
zahlen. Für Reisen mit einer Mindestteilnehmerzahl ist der 

Restbetrag zu zahlen, wenn der Veranstalter nicht mehr nach Ziff. 
13. zurücktreten kann.  
4.4. Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor Reisebeginn verpflichten 
den Reisenden zur sofortigen Zahlung des gesamten Reisepreises 
Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterla-
gen, soweit für die Reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. 
Hotelgutschein oder Beförderungsschein).  
4.5. Sofern der Reisende die fälligen Zahlungen (An- und Restzah-
lung) nicht leistet, kann der Reiseveranstalter nach Mahnung und 
angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und eine 
Rücktrittsentschädigung nach Ziff. 9. verlangen. 

5. Leistungen und Pflichten  
5.1. Der Veranstalter behält sich Änderungen vom Prospekt/Kata-
log vor, insbesondere Änderungen der Leistungsbeschreibung so-
wie der Preise. Er darf eine konkrete Änderung der Prospekt- und 
Preisangaben erklären, wenn er den Reisenden vor Reiseanmel-
dung hierüber informiert.  
5.2. Der Veranstalter hat Informationspflichten vor Reiseanmel-
dung, soweit dies für die vorgesehene Pauschalreise erheblich ist, 
nach § 651d Abs. 1 BGB zu erfüllen (insbesondere über wesentli-
che Eigenschaften der Reise, Reisepreis, An-/Restzahlung, Min-
destteilnehmerzahl, Rücktrittsentschädigungen, Formblatt für Pau-
schalreisen). 
5.3. Vertragsinhalt und Leistungen bestimmen sich nach den vor 
Reisebeginn gemachten Angaben des Veranstalters nach Ziff. 5.1. 
und insbesondere den vereinbarten Vorgaben des Reisenden, so-
weit nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist. Sie sollen in der Rei-
seanmeldung und Reisebestätigung enthalten sein (siehe Ziff. 1.). 
Außerdem ist dem Reisenden, sofern nicht bereits in der Annahme 
des Antrags (Reisebestätigung – siehe Ziff. 1.) bei Vertragsschluss 
enthalten, unverzüglich nach Vertragsschluss eine vollständige 
Reisebestätigung oder Abschrift des Vertrags zur Verfügung zu 
stellen.  
5.4. Der Veranstalter hat über seine Beistandspflichten zu informie-
ren und diese nach § 651q BGB zu erfüllen, wenn sich der Rei-
sende z.B. hinsichtlich der vereinbarten Rückbeförderung oder an-
deren Gründen in Schwierigkeiten befindet. Bei vom Reisenden 
verschuldeten Umständen kann der Veranstalter Ersatz angemes-
sener und tatsächlich entstandener Aufwendungen verlangen.  
5.5. Der Veranstalter hat dem Reisenden rechtzeitig vor Reisebe-
ginn die notwendigen Reiseunterlagen zu übermitteln (Gutscheine, 
Fahrkarten, Eintrittskarten etc.) und über nach Vertragsschluss ein-
getretene Änderungen zu unterrichten (siehe auch Ziff. 6. und Ziff. 
7.).  
5.6. Preis- und Leistungsänderungen nach Vertragsschluss sind in 
Ziff. 6. sowie Ziff. 7. geregelt. 

6.Unerhebliche und erhebliche Leistungsänderungen  
6.1. Unerhebliche Änderungen der Reiseleistungen durch den Ver-
anstalter sind einseitig zulässig, aber nur wirksam, wenn sie der 
Veranstalter gegenüber dem Reisenden z.B. durch E-Mail, Fax o-
der in Papierform klar, verständlich und in hervorgehobener Weise 
vor Reisebeginn erklärt. Dies gilt insbesondere auch für Änderun-
gen von Routen und/oder Fahrt- und Liegezeiten etwa aus Sicher-
heits- oder Witterungsgründen infolge der Entscheidung des für 
den Bus/das Schiff verantwortlichen Fahrers/ Kapitäns. Die Rechte 
des Reisenden bei Reisemängeln bleiben hiervon unberührt.  
6.2. Erhebliche Vertragsänderungen sind nicht einseitig und nur 
unter den konkreten Voraussetzungen des § 651g BGB vor Reise-
beginn zulässig, über die der Veranstalter ausdrücklich z.B. durch 
E-Mail, Fax oder in Papierform zu unterrichten hat. Der Reisende 
kann zurücktreten oder die angebotene Vertragsänderung bzw. Er-
satzreise innerhalb der Annahmefrist des Veranstalters annehmen. 
Ohne fristgemäße Erklärung des Reisenden gilt das Angebot des 
Veranstalters als angenommen. Im Übrigen ist § 651g Abs. 3 BGB 
anzuwenden.  
6.3. Wird die erhebliche Änderung oder die Ersatzreise angenom-
men, so hat der Reisende Anspruch auf Minderung (§ 651m Abs. 1 
BGB), wenn die Ersatzreise nicht mindestens gleichwertig ist. Er-
geben sich durch die Änderung für den Veranstalter geringere Kos-
ten, so sind dem Reisenden die geringeren Kosten zu erstatten (§ 
651m Abs. 2 BGB). 

7. Preiserhöhung und Preissenkung vor Reisebeginn  
7.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % des Reiseprei-
ses einseitig nur bei Vorliegen der Gründe für die Erhöhung aus 
sich unmittelbar ergebenden und nach Vertragsschluss erhöhten 
Beförderungskosten (Treibstoff, andere Energieträger), oder erhöh-
ten Steuern und sonstigen Abgaben (Touristenabgaben, Hafen- o-
der Flughafengebühren), oder geänderter für die Pauschalreise 
geltenden Wechselkurse vornehmen. Die hierauf beruhenden Än-
derungen des vereinbarten und geänderten Reisepreises (Diffe-
renz) werden entsprechend der Zahl der Reisenden errechnet, auf 
die Person umgerechnet und anteilig erhöht. Unterrichtet der Ver-
anstalter den Reisenden durch E-Mail, Fax, in Papierform etc. nicht 
klar und verständlich über die Preiserhöhung, die Gründe und die 



 
Berechnung spätestens bis 20 Tage vor Reise beginn, ist die Preis-
erhöhung nicht wirksam.  
7.2. Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene Preiserhöhung 8 % 
des Reisepreises, kann der Veranstalter sie nicht einseitig, sondern 
nur unter den engen Voraussetzungen des § 651g BGB vorneh-
men. Er kann dem Reisenden insofern eine entsprechende Preis-
erhöhung anbieten und verlangen, dass der Reisende sie innerhalb 
der vom Veranstalter bestimmten angemessenen Frist annimmt o-
der zurücktritt. Einzelheiten ergeben sich aus § 651g BGB.  
7.3. Der Reisende kann eine Senkung des Reise-preises verlan-
gen, wenn und soweit sich die in Ziff. 7.1. genannten Preise, Abga-
ben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn 
geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für den Veranstal-
ter führt. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten 
Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstat-
ten. Der Veranstalter darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die 
ihm tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. Er 
hat dem Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in wel-
cher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 

8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende  
8.1. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist, in je-
dem Fall bei Zugang nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn 
in Papierform, durch E-Mail, Fax etc. erklären, dass statt seiner ein 
Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt.  
8.2. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, 
wenn dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt.  
8.3. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Reisende 
dem Veranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Der Reise-
veranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn 
und soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden 
sind.  
8.4. Der Veranstalter hat dem Reisenden nachzuweisen, in welcher 
Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 

9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – Nichtantritt der Reise  
9.1. Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zu-
rücktreten. Der Rücktritt sollte schriftlich oder in Textform (E-Mail, 
Fax) gegenüber dem Veranstalter erfolgen. Ausreichend ist der 
Rücktritt gegenüber dem Reisevermittler. Maßgeblich ist der Zu-
gang des Rücktritts bei dem Veranstalter oder Vermittler.  
9.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den ver-
einbarten Reisepreis. Der Reiseveranstalter kann jedoch eine an-
gemessene Entschädigung nach Ziff. 9.3. verlangen.  
9.3. Unsere Entschädigungspauschalen: Busreisen / Sonstige Rei-
sen bis 30 Tage vor Reisebeginn 5%. Ab 29. Tag vor Reisebeginn 
20%. Ab 14. Tag vor Reisebeginn 45%. Ab 7. Tag vor Reisebeginn 
65%. Ab 3. Tag vor Reisebeginn 85%. Maßgeblich ist die konkrete 
Bezeichnung der Reiseart im Prospekt bzw. der Information vor 
Buchung. 
9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, 
dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstanden oder die 
Entschädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pauschale 
sei.  
9.5. Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der Veranstalter zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet. Die Rückerstattung 
hat unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen.  
9.6. Abweichend von Ziff. 9.2. kann der Reiseveranstalter vor Rei-
sebeginn keine Entschädigung verlangen, wenn am Bestimmungs-
ort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschal-
reise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 
erheblich beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und au-
ßergewöhnlich i.S. dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle 
der Partei unterliegen, die sich hierauf beruft und sich ihre Folgen 
auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroffen worden wären. 

10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen des Reisenden  
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein Anspruch 
des Reisenden auf Änderungen des Vertrags. Der Veranstalter 
kann jedoch, soweit für ihn möglich, zulässig und zumutbar, Wün-
sche des Reisenden berücksichtigen.  
10.2. Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen o-
der Umbuchungen, so kann der Veranstalter bei Umbuchungen 
etc. als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 15 Euro verlangen, soweit 
er nicht nach entsprechender ausdrücklicher Information des Rei-
senden ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine höhere Ent-
schädigung nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis un-
ter Abzug des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwen-
dungen sowie dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.  

 
 

11. Reiseabbruch  
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes abge-
brochen oder wird eine Leistung aus einem Grund nicht in An-
spruch genommen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B. 
Krankheit), so hat der Veranstalter bei den Leistungsträgern die Er-
stattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse für die 
nicht in Anspruch genommenen Leistungen zu erreichen, sofern es 
sich nicht um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder gesetzli-
che oder behördliche Bestimmungen dem entgegenstehen. 

12. Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden – Mit-
wirkungspflichten  
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, 
wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so 
dass seine weitere Teilnahme für den Veranstalter und/oder die 
Reisenden nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt entsprechend auch, 
wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise 
hält. Dem Veranstalter steht in diesem Fall der Reisepreis weiter 
zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer 
anderweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Scha-
densersatzansprüche des Veranstalters bleiben insofern unberührt.  
12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z.B. Informa-
tion des Veranstalters) unternehmen, um drohende ungewöhnlich 
hohe Schäden abzuwenden oder gering zu halten.  

13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor Reiseanmeldung und 
in der Reisebestätigung über Mindestteilnehmerzahl und Frist zu 
informieren. 
13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurück-
treten, wenn sich für die Pauschalreise weniger Personen als die 
im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl angemeldet haben.  
13.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. nicht erreicht 
und will der Veranstalter zurücktreten, hat der Veranstalter den 
Rücktritt innerhalb der im Vertrag bestimmten Frist zu erklären, je-
doch spätestens bei einer Reisedauer ab zwei Tagen 20 Tage, bei 
einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen 48 Stunden – jeweils 
vor Reisebeginn.  
13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.  
13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur Rückerstattung 
des Reisepreises verpflichtet und hat die Rückerstattung unverzüg-
lich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rück-
tritt, zu leisten. 

14. Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, außergewöhn-
lichen Umständen 
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurück-
treten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Um-
stände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist und er den 
Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom Rücktrittsgrund erklärt.  
14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert der Veranstalter 
den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, ist zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verpflichtet und hat insofern unverzüglich, 
auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, die 
Rückerstattung zu leisten. 

15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des Reisenden  
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden. Der Reisende hat dem 
Veranstalter einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Wenn 
der Veranstalter wegen der schuldhaften Unterlassung der Anzeige 
durch den Reisenden nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Rei-
sende keine Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz 
nach § 651n BGB verlangen.  
15.2. Adressat der Mängelanzeige. Reisemängel sind während der 
Reise bei der Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung oder 
ein Vertreter des Veranstalters nicht vorhanden oder nicht verein-
bart, sind Reisemängel, sofern eine schnelle Verbindung möglich 
ist, direkt beim Veranstalter oder der in der Reisebestätigung ange-
führten Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen (E-Mail, 
Fax, Telefonnummern ergeben sich aus der Reisebestätigung).  
15.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe. Der Reisende kann Ab-
hilfe verlangen. Der Veranstalter hat darauf den Reisemangel zu 
beseitigen. Adressat des Abhilfeverlangens ist die Reiseleitung. Im 
Übrigen gilt Ziff. 15.2.. Wenn der Veranstalter nicht innerhalb der 
vom Reisenden gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann der 
Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie so-
fort notwendig, bedarf es keiner Frist. Der Veranstalter kann die 
Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berück-
sichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts der 
betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbun-
den ist. In diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Der 
Veranstalter ist verpflichtet, den Reisenden über Ersatzleistungen, 
Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu informieren und seine 
Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. § 651q BGB).  
15.4. Minderung. Für die Dauer des Reisemangels mindert sich 
nach § 651m BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. wird verwiesen.  



 
15.5. Kündigung. Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel 
erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag nach Ab-
lauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist kündigen. 
Verweigert der Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort notwen-
dig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. Die Folgen 
der Kündigung ergeben sich aus § 651l Abs. 2 und Abs. 3 BGB.  
15.6. Schadensersatz. Der Reisende kann unbeschadet der Minde-
rung oder der Kündigung Schadensersatz nach § 651n BGB ver-
langen. Bei Schadensersatzpflicht hat der Veranstalter den Scha-
densersatz unverzüglich zu leisten.  
15.7. Anrechnung von Entschädigungen. Hat der Reisende auf-
grund desselben Ereignisses gegen den Veranstalter Anspruch auf 
Schadensersatz oder auf Erstattung eines infolge einer Minderung 
zu viel gezahlten Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag 
anrechnen lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses als Ent-
schädigung oder als Erstattung nach Maßgabe internationaler 
Übereinkünfte oder von auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften nach § 651p Abs. 3 BGB erhalten hat.  

16. Haftungsbeschränkung  
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die 
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der Veranstal-
ter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende 
Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf diesen beru-
hende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Be-
schränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der 
Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen 
und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.  
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschädigungen) wird ver-
wiesen.  

17. Verjährung, Geltendmachung und Abtretung 
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. BGB sind 
gegenüber dem Veranstalter oder dem Reisevermittler, der die Bu-
chung vorgenommen hat, geltend zu machen. 
17.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Körperschä-
den – nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, 
Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist be-
ginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach 
enden sollte. 
17.3. Ohne Zustimmung des Veranstalters können Reisende An-
sprüche gegen den Veranstalter weder ganz noch teilweise auf 
Dritte übertragen (davon ausgenommen sind mitreisende Familien-
angehörige). Ebenso ist die gerichtliche Geltendmachung der vor-
bezeichneten Ansprüche des Reisenden durch Dritte in eigenem 
Namen unzulässig. 
17.4. Die Nichtigkeit und/oder die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des Reisevertrags und/oder dieser Reisebedingungen ha-
ben nicht die Nichtigkeit und/oder Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrags oder der Reisebedingungen zur Folge. 

18. Verbraucherstreitbeilegung und Online-Streitbeilegungsplatt-
form  
18.1. Der Schwäbische Albverein e.V. nimmt nicht an einem Streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.  
18.2. Online-Streitbeilegungsplattform: Die Europäische Kommis-
sion stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform 
zur Online- Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten für Ver-
tragsabschlüsse über die Internetseite des Veranstalters oder mit-
tels E-Mail bereit.  
 
 
 
Reiseveranstalter: Ortsgruppe Betzingen im Namen des 
Schwäbischen Albverein e.V., Hospitalstraße 21b, 70174 Stutt-
gart 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pau-
schalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen han-
delt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch neh-
men, die für Pauschalreisen gelten. Der Schwäbische Albverein 
e.V. trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durch-
führung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt der Schwäbische Albverein über die gesetzlich vor-
geschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Si-
cherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die 
Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsge-
mäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.  

- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben 
zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter 
oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

- Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer ange-
messenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten 
– auf eine andere Person übertragen. 

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn 
die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann 
der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reisever-
anstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Rei-
sende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechen-
den Kosten sich verringern. 

 

- Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zah-
lungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschal-
reise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn 
der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pau-
schalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Rei-
senden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umstän-
den auf eine Entschädigung. 

- Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestim-
mungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die 
Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

- Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschal-
reise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile 
der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer-
den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundes-
republik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn 
Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es ver-
säumt, Abhilfe zu schaffen. 

- Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 
Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ord-
nungsgemäß erbracht werden. 

- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn die-
ser sich in Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mit-
gliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurücker-
stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern ein-
schlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein 
und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Der Schwäbische 
Albverein e.V. hat eine Insolvenzabsicherung mit ARAG Allge-
meine Versicherungs-AG abgeschlossen. Die Reisenden können 
diese Einrichtung (ARAG Allgemeine Versicherungs-AG) oder ge-
gebenenfalls die zuständige Behörde kontaktieren, wenn ihnen 
Leistungen aufgrund der Insolvenz des Schwäbischen Albvereins 
e.V. verweigert werden. 

 
Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das natio-
nale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
 


